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Im Folgenden erhalten Sie alle Informationen zum KJG Flörsheim Zeltlager 2024: 

1. Allgemeine Informationen zum Zeltlager 

2. Anmeldebogen 

3. Bade- und Ausgeherlaubnis 

4. Gesundheitsfragebogen 

5. Datenschutzerklärung 

6. Packliste 

 

 

Bei Rückfragen:   

   E-Mail: zeltlagerfloersheim@outlook.de 

   Anmeldung:  zeltlagerfloersheim.anmeldung@outlook.de 

   Internet:  www.zeltlagerflörsheim.de  

 

Kontaktpersonen während des Zeltlagers: 

Anna-Lena Schleidt  0176/44483773  

     Janik Flaccus   0151/65193879 
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1. Allgemeine Informationen 
 

Zeitraum: 

Das diesjährige Zeltlager der KJG Flörsheim findet in den letzten beiden Wochen der Sommerferien, in 

der Zeit vom 16.07. (Treffpunkt 12:30 Abfahrt 13:00 Uhr Stadthalle Flörsheim) bis 25.07.2024 (Ankunft 

ca. 15:00 Uhr Stadthalle Flörsheim) auf dem Jugendzeltplatz in Flörsbachtal statt. Teilnehmen 

können Jungen und Mädchen im Alter von 8 bis 15 Jahren.  

Der Preis für die zehntägige Fahrt beträgt 245 Euro pro Person. Geschwisterkinder bezahlen je 235 

Euro. In dem Preis sind alle Kosten für An/-Abreise, Verpflegung, Unterkunft, Ausflüge enthalten. 

 

Anmeldung: 

Da die Teilnehmerplätze begrenzt sind, entscheidet die Reihenfolge der verbindlichen Anmeldungen. 

Diese sind bei Fabienne Rath, Mainstraße 15, 65439 Flörsheim - Wicker abzugeben. Gültigkeit 

besteht nur, wenn bei der kompletten Anmeldung (2. Anmeldung zum Zeltlager, 3. Bade- und 

Ausgeherlaubnis, 4. Gesundheitsfragebogen + Impfpasskopie, 5. Datenschutzerklärung) eine 

Anzahlung von 50 Euro erfolgt. Der Restbetrag muss bis spätestens zum 01.07.2024 auf das 

Zeltlagerkonto einbezahlt werden. Falls Sie nicht in Flörsheim oder der direkten Umgebung wohnen, 

können Sie die ausgefüllte Anmeldung auch per Email an zeltlagerfloersheim.anmeldung@outlook.de 

schicken und uns die Anzahlung auf das unten stehende Konto überweisen. Die Gültigkeit der 

Anmeldung besteht erst bei Überweisung der Anzahlung.  

 

Rücktrittsbedingungen: 

Bei Abmeldung kann die Anzahlung nicht zurückerstattet werden. Erfolgt die Abmeldung innerhalb von 

4 Wochen vor Beginn der Fahrt, müssen die Kosten in voller Höhe übernommen werden, sofern nicht 

für eine Ersatzperson gesorgt werden kann. 

 

Elternabend: 

hiermit möchten wir Sie zum Elterninformationsabend für das Zeltlager 2024 der KJG-Flörsheim am 

Montag, den 17.06.2024 um 19:00 Uhr 
einladen. Wie/wo dieser stattfindet, werden Sie bei angemeldetem Kind per Mail erfahren. 

Hier erfahren Sie alles Wissenswerte über Zeltplatz, Umgebung und was Ihr Kind mitbringen sollte.  

Des Weiteren möchten wir Sie bitten, Ihre Kinder nicht zum Elternabend mitzubringen. 

Über Spenden für unser Frühstücksbüfett, wie selbst gemachte Marmelade, Nutella, Cornflakes o.Ä., würden wir 

uns ebenso freuen, wie über gut erhaltene Bettlaken oder anderes zum Basteln. Bitte bringen Sie diese ggf. zum 

Elternabend mit. Dafür schon vielen Dank im Voraus! 

Mit weiteren Fragen und Anregungen können sie sich gerne per Email an uns wenden. Die entsprechende Email 

Adresse lautet zeltlagerfloersheim@outlook.de. 
 

Teilnehmergebühren: 

           (Geschwisterkinder) 
Bitte zahlen Sie den Teilnehmerbeitrag in Höhe von:  Euro 245, --   (235, --) 
abzüglich Anzahlung:      Euro   50, --    (50, --) 
Restbetrag  (bis 01.07.2024)   Euro 195.--   (185, --)   an 
 

Geldinstitut:   ING-DiBa 

Kontoinhaber:   Janik Flaccus 

BLZ:    5001 0517  BIC:  INGDDEFFXXX 

Konto-Nr.:   5433277367  IBAN:  DE50 5001 0517 5433 2773 67 

Verwendungszweck: Name, Vorname des Kindes (/der Kinder), Zeltlager 2024 
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2. Anmeldung zum Zeltlager 

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn        (Bitte in DRUCKBUCHSTABEN) 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Name     Vorname 

 

……………………............ 

Geburtsdatum 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Straße      PLZ     Wohnort 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Telefon      Handy 

 

………………………………………………………………………………………………… 

E-Mail Adresse (WICHTIG!) 

 

 

verbindlich zum KJG-Zeltlager 2024 in Flörsbachtal an. 

Mit den Rücktrittsbedingungen bin ich einverstanden und zahle 

den Teilnehmerbeitrag bis spätestens zum 01.07.2024. 

 

………………………    …...……………………………………… 

Datum        Unterschrift Erziehungsberechtigten 

 

 

Bitte ausgefüllt und unterschrieben bei Fabienne Rath (Mainstraße 15, 65439 

Flörsheim - Wicker) abgeben oder per Email an 

zeltlagerfloersheim.anmeldung@outlook.de. Auf Grund begrenzter Teilnehmeranzahl 

entscheidet die Reihenfolge der abgegebenen Anmeldungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Bade- und Ausgeherlaubnis 
 

Name des Kindes:     .....................................................           geboren am:     ........................ 

 

 

Schwimm- und Badeerlaubnis: 

Mein(e) Sohn / Tochter ist Schwimmer(in) / Nichtschwimmer(in). 

Er / Sie besitzt das bronzene / silberne / goldene Schwimmabzeichen / Seepferdchen. 

Ich erlaube, dass mein(e) Sohn / Tochter während des Zeltlagers schwimmen / baden 
darf. 

 ☐ Ja ☐ Nein 

 
....................                                         ........................................................... 
Datum                                         Unterschrift eines gesetzl. Vertreters 
 

 

Ausgangserlaubnis: 

Ich erlaube meinem Kind nach Rücksprache mit seinem Leiter, das Zeltlager in einer 
Gruppe von drei bis vier Kindern zu verlassen – NICHT alleine*. 
 
 ☐ Ja ☐ Nein 

 
 
...........................                                     ............................................................... 
Datum                                       Unterschrift eines gesetzl. Vertreters 
*Für das jüngere Lager (Kinder von 8-12 Jahren) gilt: 

Das jüngere Lager darf das Lager nicht ohne Leiter verlassen. Wenn Sie dieser Ausgangserlaubnis zustimmen, erlauben Sie 
ihrem Kind aus dem jüngeren Lager allerdings, bei der Städteerkundung, zusammen mit den Kindern aus ihrem/seinem Zelt, 
ohne Leiter durch die Stadt/Dorf zu laufen. Die Leiter sind allerdings an einem vorher festgelegten Platz innerhalb der Stadt/Dorf 
anzutreffen. 

 

 

Vereinbarung zum Thema Alkohol und Zigaretten: 

Um Alkohol- und Nikotingenuss von teilnehmenden Kindern zu vermeiden, sind wir zu 
folgender Regelung gekommen: 

1. Die Teilnehmer werden darüber informiert, dass jeglicher Alkohol- und Nikotingenuss 
während der Zeit des Zeltlagers verboten ist. Sollte ein Kind dennoch mit Alkohol 
oder Zigaretten angetroffen werden, wird es verwarnt und die Eltern werden 
informiert. 

2. Wird das Kind erneut mit Alkohol oder Zigaretten angetroffen, werden die Eltern 
benachrichtigt und haben ihr Kind umgehend aus dem Zeltlager abzuholen. 

Ich / Wir habe(n) von dieser Regelung Kenntnis genommen und bin / sind damit 
einverstanden. 

...........................                                        ............................................................. 
Datum                                         Unterschrift eines gesetzl. Vertreters 
 

Wir bitten Sie diesen Bogen sorgfältig auszufüllen. Nichtzutreffendes bitte streichen. 

 

 



4. Gesundheitsfragebogen 

Name des Kindes: _______________________________________________________ 

Geboren am:  _______________________________________________________ 

Adresse:  _______________________________________________________ 

Krankenversichert bei:______________________________________________________ 

Name des Mitglieds: _______________________________________________________ 

Geb. Dat. Des Mitglieds:  ___________________________________________________ 

Erziehungsberechtigte/ r :_____________________________________________________ 

Tel.:/ Mobil Nummer: _______________________________________________________ 

Arbeitgeber                                                                                                                              

des Mitglieds:   ________________________________________________________ 

Krankenkassen Karte gebe ich meinem Kind mit oder den Betreuern am Bus ab. 

Leidet Ihr Kind an einer chronischen Erkrankung (z.B. Asthma)? Ja ☐    Nein ☐ 

Wenn ja, welche? ____________________________________________________ 
 

Ist Ihr Kind Allergiker? Ja ☐    Nein ☐ 

Wenn ja, wogegen? __________________________________________________ 
 

Hat Ihr Kind eine Lebensmittelunverträglichkeit? Ja ☐    Nein ☐ 

Wenn ja, wogegen? __________________________________________________ 
 

Muss Ihr Kind regelmäßig Medikamente einnehmen?  Ja ☐    Nein ☐ 

Wenn ja: 

Medikament: Wie oft?: Zu welcher Zeit? 

   

   

 

Mein Kind hat folgende Essgewohnheit: 

☐VegetarierIn  ☐VeganerIn  ☐____________________  
 
Die notwendigen Medikamente und die dazugehörige Einnahme Information gebe ich 

am Bus an die Betreuer ab. 

Ich gestatte den Betreuern im Falle, eines Zeckenbisses, diese mit einer Zeckenzange zu 

entfernen. Ggf. Mit Octentisept zu Desinfizieren. Sollte es zu Komplikationen kommen 

suchen wir einen entsprechenden Arzt auf. Ja ☐    Nein ☐ 

Mit einer kurzfristigen, notwendigen Operation erkläre ich mich, nach vorheriger Absprache, 

einverstanden. 

 

……………………………………………………… 

Datum/ Unterschrift Erziehungsberechtigten 



5. Datenschutzerklärung 
 
Liebe Eltern,  
 
im Rahmen des KJG Zeltlagers, werden von Ihren Kindern Fotos und Videos gemacht, die 
unser Zeltlagerleben widerspiegeln (Ausflüge, Lagerrunden, Teamspiele, u.v.m.) und meist 
eine schöne Erinnerung sind. Im Zuge der internen und externen Berichterstattung über das 
KJG Zeltlager Flörsheim kann es zudem auch immer wieder vorkommen, dass wir Fotos 
oder Videos unseres Jugendzeltlagers verwenden möchten. Daher möchten wir Sie als 
Sorgeberechtigte hiermit auch um Erlaubnis bitten, dass von Ihren Kindern Fotos oder 
Videos gemacht werden dürfen und dieses Material auch veröffentlicht werden darf. Wir 
versichern Ihnen, dass wir Fotografien und Bewegtbildinhalte ausschließlich für redaktionelle 
Berichterstattung oder unsere Öffentlichkeitsarbeit nutzen. Da wir diesen Teil unseres 
Zeltlagers gerne bei der Zeltlager Nachfeier als Film präsentieren möchten und die 
Homepage sowie unsere Social Media Seiten mit aktuellem Film- und Fotomaterial pflegen 
möchten, benötigen wir hierfür Ihr Einverständnis. Bei weiteren Fragen können Sie sich 
gerne per E-Mail (zeltlager.filmteam@outlook.de) an uns wenden.  
Nach § 22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur zulässig, 
wenn zuvor die Einwilligung der Abgebildeten eingeholt wurde.  
Allerdings ist nach § 23 KUG eine Einwilligung nicht erforderlich, wenn die abgebildeten 
Personen nicht den Motivschwerpunkt bilden, oder sie „Personen der Zeitgeschichte“ bzw. 
Teil einer Versammlung / Veranstaltung sind.  
 
 
Name des Kindes: ________________________________ geboren am: _____________ 
 
Bildrechte:  
Der Teilnehmer und die gesetzlichen Vertreter erklären sich damit einverstanden,  
dass im Rahmen der Teilnahme am Zeltlager Bilder und Videomaterial vom  
Teilnehmer entstehen werden. Diese dürfen ohne Namensnennung für Zwecke wie  
Presseveröffentlichungen, im Zeltlagerfilm, in Social Media, sowie auf der Homepage  
unentgeltlich genutzt und veröffentlicht werden. Der Widerspruch ist jederzeit per Mail  
an zeltlager.filmteam@outlook.de möglich. 
 
Datenschutz, Einwilligungserklärung:  
Der Teilnehmer bzw. der gesetzliche Vertreter erklärt sich damit einverstanden, dass die von 
ihm im Anmeldeformular angegebenen Kontaktdaten und vertraulichen Informationen – auch 
in elektronischer Form – unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen 
(Bundesdatenschutzgesetz und DSGVO) im Zusammenhang mit der Teilnahme am Zeltlager 
erhoben, verarbeitet und genutzt werden.  
 
Die Kontaktdaten und vertraulichen Informationen werden an die Betreuungspersonen des  
Ferienprogramms elektronisch übermittelt und dort für die interne Weiterverarbeitung  
gespeichert.  
 
Die Kontaktdaten und vertraulichen Informationen werden intern im Zuge des Zeltlagers 
vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Aus Zuschusszwecken ist eine 
Weitergabe von personenbezogenen Daten (Name, Wohnort,  
Geburtsdatum) zweckgebunden an das Bistum Limburg und der Stadt Flörsheim am Main  
gestattet.  
 
 
……………………………………………………………………………….  
(Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten)  
 
 
……………………………………………………………………………….  
(zusätzlich: Unterschrift des Jugendlichen ab 14 Jahren*)  
(*bei Minderjährigen unter 14 Jahren Unterschrift des Erziehungsberechtigten, bei 

Minderjährigen ab 14 Jahren Unterschrift des Erziehungsberechtigten und des 

Minderjährigen.) 



Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- 

und Verordnungsgeber gewährte Recht, jederzeit von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche 

Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu 

erhalten. Ferner hat der Europäische Richtlinien- und Verordnungsgeber der betroffenen Person Auskunft über 

folgende Informationen zugestanden: 

o die Verarbeitungszwecke 
o die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 
o die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen 

Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in 
Drittländern oder bei internationalen Organisationen 

o falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, 
oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer 

o das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung 

o das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde 
o wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden: Alle 

verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten 
o das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß 

Artikel 22 Abs.1 und 4 DS-GVO und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige 
Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten 
Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person 

Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene Daten an ein Drittland 
oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so steht der betroffenen 
Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der 
Übermittlung zu erhalten. 

Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an 
einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- 
und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie betreffenden 
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit 
die Verarbeitung nicht erforderlich ist: 

o Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise 
verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind. 

o Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 
Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO stützte, und es fehlt an 
einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

o Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung 
ein, und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die 
betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

o Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 
o Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 

nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der 
Verantwortliche unterliegt. 

o Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 
Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben. 

Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und eine betroffene Person die Löschung von 
personenbezogenen Daten, die bei dem KJG Zeltlager Flörsheim gespeichert sind, veranlassen möchte, kann sie 
sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Das KJG Zeltlager 
Flörsheim wird veranlassen, dass dem Löschverlangen unverzüglich nachgekommen wird. 

Wurden die personenbezogenen Daten vom KJG Zeltlager Flörsheim öffentlich gemacht und ist unser 
Unternehmen als Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur Löschung der personenbezogenen Daten 
verpflichtet, so trifft das KJG Zeltlager Flörsheim unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der 
Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um andere für die Datenverarbeitung 
Verantwortliche, welche die veröffentlichten personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber in Kenntnis zu 
setzen, dass die betroffene Person von diesen anderen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen die Löschung 
sämtlicher Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser 
personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist. Das KJG Zeltlager 
Flörsheim wird im Einzelfall das Notwendige veranlassen. 

 
 



6. Packliste für das Zeltlager 
Kleidung 

Kleidungsstück Eingepackt Empfohlen Erklärung 

Unterwäsche  10x Mind. Pro Tag eine Unterhose 

Strümpfe  10x Mind. Pro Tag ein paar Strümpfe 

T-Shirts  8-10x T-Shirts werden schnell schmutzig 

Lange, feste Hosen (Jeans)  4-5x Lange, feste Hosen – Wichtig bei kühler Witterung, 
Nachtwanderungen u.s.w. 

Jogginghose  1-2x  

Kurze Hose  2-3x  

Sweatshirts  2-3x Wichtig bei kühler Witterung, Nachtwanderungen u.s.w. 

Dicke Jacke  1x Winterjacke – Abends wird es meist sehr kalt 

Kopfbedeckung  1-2x Hut oder Kappe gegen Sonne – Wichtig auch am Lagerfeuer 

Badehose; Badeanzug  2x  

Badeschuhe  1x Für Schwimmbad und Dusche 

Handtücher  2-3x Schwimmbad und Dusche 

Waschlappen  1x Empfehlung: Einmalwaschlappen 

Regenkleidung  1x Eine gute Regenjacke und wenn vorhanden auch gerne eine 
Regenhose 

Schuhe  2-3x mindestens 2 Paar, Sportschuhe, Wanderschuhe (feste Schuhe), 
evtl. zusätzlich Gummistiefel 

Unterlagen   Krankenkassen Karte, Kopie Impfausweis 

 
Körperpflege 
Kulturbeutel   - Zahnbürste und Zahncreme,  

     - Duschgel 

     - Haarshampoo 

     - Bürste oder Kamm 

     - Creme 

     - Sonnencreme 

     - evtl. Behälter für Zahnspangen 

Schlafen 
Schlafsack Keine Schlafdecke! Bedenken Sie bitte beim Kauf oder dem Ausleihen des 

Schlafsacks, dass es nachts in den Zelten kalt und feucht wird. Geben Sie 

evtl. einen Gürtel oder eine kleine Decke mit, falls der Schlafsack von der 

Länge her zu groß für ihr Kind ist. 

Luftmatratze/Feldbett festes Material (keine dünne Schwimmmatratze). Bitte geben Sie auch 

einen Verschluss als Ersatz und Flickzeug mit. Es Empfiehlt sich eine 

Isomatte als Unterlage 

Folie oder dünne/ Isomatte  für unter die Luftmatratze oder die Kiste 

Kleidung Baumwollschlafanzug oder Jogginganzug evtl. dicke Wollsocken 

 

Koffer oder Kiste Bitte geben Sie keine überdimensionalen Koffer oder Kisten mit, denn der 

Gepäckraum des Busses hat nur eine begrenzte Kapazität!!!  

  Achten Sie aber darauf, dass der Koffer oder die Kiste wasserdicht ist.  

 

Sonstiges 
2x  Teller (Flach und Tief (Suppe, Müsli), Tasse (kein Porzellan oder Glas), Besteck, 2x Geschirrhandtuch 

1x  Taschenlampe (plus Ersatzbatterien) 

 Bücher und kleine Spiele für Regentage (bitte keine Elektronikspiele und keine Handys) 

1x  Rucksack für Wanderungen und Schwimmbadbesuch (bitte nicht zu klein) 

1x  Trinkflasche (normale PET Wasserflasche ist ausreichend – kein Glas!) 

2x  weiße Kleidung zum Batiken und bemalen (bitte gesondert kennzeichnen) 

evtl. Taschenmesser (keine feststehende Klinge – kann auch den Leitern zur Verwahrung gegeben werden) 

Taschengeld (20 Euro sind ausreichend; kann auch einem Leiter zur Verwaltung gegeben werden) 

HINWEIS: Es ist absolutes Handyverbot im Zeltlager! 

 

Da wir in den vergangenen Jahren immer wieder die gleichen Erfahrungen mit schlecht ausgerüsteten Kindern 

machen mussten, möchten wir Sie bitten, diese sehr ausführliche Liste sorgfältig zu lesen und zu beachten. Bitte 

denken Sie daran, dass die Kinder die ganze Zeit im Freien sind und es nach Regen oder nachts im Wald oft kalt 

wird. 

Packen Sie am besten zusammen mit Ihrem Kind und befestigen Sie die Packliste in der Kiste, etc.!!! 
Bitte die Kleidung und Gegenstände Ihrer Kinder (besonders der jüngeren) z.B. mit Edding oder T-Shirt 
Stiften, mit ihrem Namen (keine Abkürzungen) markieren!!! 

Krankenkassen Karte nicht vergessen, dem Kind mitgeben!!! 


